
ars.at
Von den Besten lernen.
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Welchem Gesetz unterliegt eine Anlage und  
wie wird ein Genehmigungsverfahren erfolgreich abgeschlossen?
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Anlagengenehmigungs-
verfahren

15. mai 2013, Wien 
14. november 2013, Wien
jeweils von 9.00 – 16.45 Uhr



Ihr NutzeN
Oft bestehen Unsicherheiten darüber, welchem Gesetz die Errichtung oder die Änderung einer Anlage bzw. eines Anlagen-
teils unterliegt. Fällt das Vorhaben unter die Gewerbeordnung, das Abfallwirtschaftsgesetz, das Wasserrechtsgesetz oder 
ist es gar UVP-pflichtig? 

Dieses Seminar soll einen Überblick über die wichtigsten Anlagengenehmigungsverfahren in Österreich sowie über ihre 
unterschiede und Gemeinsamkeiten bieten. Wie laufen die jeweiligen Genehmigungsverfahren ab? Welche rechte haben 
Nachbarn und welche Parteien im Verfahren kann es überhaupt geben? 

Ausgewählte VertreterInnen von mit solchen Fragen befassten Behörden sowie von spezialisierten rechtsanwalts kanzleien bieten
 – einen kompakten Überblick über die wichtigsten gesetzlichen Bestimmungen
 – Tipps für den erfolgreichen Abschluss eines Genehmigungsverfahrens

reFereNteN
rA Mag. Martin Niederhuber
Seit 2006 bei NH Niederhuber & Partner Rechtsanwälte; Spezialisierung: Anlagengenehmigungen (Schwerpunkt Energie wirtschaft, Indus-

trie, Infrastrukturprojekte, Umweltverträglichkeitsprüfungen und Emissionshandel); seit 2005 EU-Anwalt in der Slowakei; Vielzahl an Publi-

kationen, Fachvorträgen und Seminaren.

rA Mag. Paul reichel
NH Niederhuber & Partner Rechtsanwälte, Spezialisierung: Anlagengenehmigungen (Schwerpunkt Energiewirtschaft, Industrie, Infra-

strukturprojekte, Umweltverträglichkeitsprüfungen und Emissionshandel); 2005-2008 Grüner Klub im Parlament Wien.

Mag. Kai Vogelsang
Seit 1994 beim Land Salzburg; seit 2001 Referatsleiter des Referates Betriebsanlagen (Zuständigkeit des Referates v. a. für Vollzug gew. 

BA-Recht, MinroG, UVP-Angelegenheiten); seit 2005 Mitglied des Umweltsenates.

Dr. Christoph Faiman
Amt der NÖ Landesregierung; seit 1988 Leiter von Anlagengenehmigungsverfahren an Bezirkshauptmannschaften in NÖ; seit 2003 bei 

der Abteilung Umweltrecht, seit 2005 Sachgebietsleiter für den Vollzug des AWG für das gesamte Bundesland; ständiger Vertreter NÖ im 

Länderarbeitskreis Abfallwirtschaft, Mitarbeit in diversen Arbeitskreisen beim BMLFUW zu den Themen Abfallrecht, Anlagenrecht, Luftrein-

haltung und Verwaltungsreform; Vortragstätigkeit zu umweltrechtlichen und anlagenrechtlichen Themen.

Anlagengenehmigungsverfahren     

Welchem gesetz unterliegt eine anlage und wie wird ein genehmigungsverfahren erfolgreich abgeschlossen?
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SeMINArINhAlte
9.00 – 10.30 Uhr  Mag. Vogelsang

 Q Das Betriebsanlagenverfahren der Gewerbeordnung 

 – Was ist eine Betriebsanlage?

 – Umfang einer Betriebsanlage

 – Wer braucht wann eine  
Betriebsanlagengenehmigung?

 – Der Ablauf eines Genehmigungsverfahrens

 – Änderungen der Betriebsanlage –  
Genehmigungs- oder Anzeigeverfahren? 

 – Rechte der Nachbarn

10.45 – 12.15 Uhr RA Mag. Reichel

 Q Anlagen im Anwendungsbereich des Wasserrechts

 – Welche Anlagen kennt das Wasserrecht?

 – Welche Genehmigungspflichten können  
nach dem Wasserrecht bestehen?

 – Ablauf eines wasserrechtlichen Verfahrens

 – Welche Verpflichtungen treffen den Inhaber  
einer wasserrechtlich genehmigten Anlage?

 – Verhältnis zu anderen Materiengesetzen

13.15 – 14.45 Uhr RA Mag. Niederhuber

 Q Wann braucht eine Anlage eine  
umweltverträglichkeitsprüfung (uVP)

 – Was ist eine UVP?

 – Welche Anlagen benötigen eine UVP?

 – Wie kann eine UVP rechtskonform vermieden werden?

 – Wie läuft ein UVP-Verfahren ab?

 – Welche Parteien gibt es im UVP-Verfahren und 
welche Rechte haben sie?

15.00 – 16.45 Uhr Dr. Faiman

 Q Das Anlagenverfahren des Abfallwirtschaftsgesetzes

 – Wann unterliegt eine Anlage  
dem Abfallwirtschaftsgesetz?

 – Welche Verfahren gibt es und welche  
Rechtsmaterien sind darin mitkonzentriert?

 – Wie laufen diese Verfahren ab?

 – Wer ist Verfahrenspartei und welche Rechte  
können Nachbarn geltend machen?

Wer MuSS INForMIert SeIN
�� InvestorInnen
�� AnlagenbetreiberInnen,�Geschäftsführung,�

BetriebsleiterInnen
�� LeitererInnen�und�MitarbeiterInnen�in�Rechtsabteilungen
�� RechtsanwältInnen,�UmweltjuristInnen
�� ProjektwerberInnen
�� PlanerInnen,�ZiviltechnikerInnen
�� BehördenvertreterInnen
�� ReferentInnen�von�Interessenvertretungen
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terMINe / VERANSTALTUNGSORT
termine 15. Mai 2013

ARS Seminarzentrum, Schallautzerstraße 2–4, 1010 Wien

14. November 2013 
ARS Seminarzentrum, Schallautzerstraße 2–4, 1010 Wien

uhrzeit jeweils von 9.00 – 16.45 Uhr

Gebühr je  450,–

inkl. Seminarunterlage, Begrüßungskaffee, Erfrischungsgetränken, Mittagessen und exkl. 20 % USt. 
An  meldungen werden in der Reihenfolge des Eintreffens und nach Maßgabe freier Plätze berück-
sichtigt. Wir ersuchen Sie, nach Erhalt der Rechnung die Teilnahmegebühr bis zum Seminartermin zu 
überweisen.

erMäSSIGuNGeN
10 %  (per TN) ab 3 TeilnehmerInnen eines Unternehmens

30 % (per TN) ab 10 TeilnehmerInnen eines Unternehmens

20 %*  für RA-KonzipientInnen, WT-BerufsanwärterInnen, NO-KandidatInnen

 *Ermäßigung nur gegen Vorlage von Legitimation/Bescheid. Ermäßigungen sind nicht addierbar!

StorNo
Bitte haben Sie Verständnis, dass bei Stornierungen ab 14 Tage vor Seminarbeginn 50 % des Seminar-
betrages, bei Stornierungen oder Nicht erscheinen am Veranstaltungstag die volle Gebühr in Rechnung 
gestellt wird. Bei jeder Stornierung beträgt die Bearbeitungsgebühr € 40,–. Bei einer Um buchung auf 
einen Folgetermin bleibt die ursprüngliche Rechnung inkl. der Fälligkeit gültig. Zusätzlich wird eine 
Gebühr von € 20,– exkl. USt. (ausgenommen am Seminartag: 15 % Aufschlag) in Rechnung gestellt. 
Stornierungen können ausschließlich schriftlich entgegengenommen werden! Selbst ver ständlich 
können Sie jedoch gerne eine Ersatzperson nominieren. Die Veranstalter behalten sich vor, Seminare 
aus wichtigen Gründen zu verschieben sowie Programmänderungen vorzunehmen.

ANMelDuNG / INForMAtIoN
Projektorganisation: Christina Gerstner

Inhalt / Konzeption: Nora Ceipek

  +43 1 713 80 24–14           +43 1 713 80 24–17         office@ars.at

ANMelDuNG / UNTERLAGENBESTELLUNG
 □Ja, ich melde mich an für das Seminar 
„Anlagengenehmigungsverfahren” 
   

Termin

 □Ja, ich bestelle die Seminarunterlage zu 40 % des Seminar beitrages, 
da ich an der Teilnahme verhindert bin.

Seminarunterlagen können nicht retourniert werden!

 ... und bin einverstanden, dass meine Daten elektronisch ge speichert werden und ich per Fax/ 
E-Mail über weitere Veranstaltungen informiert werde. Als Gerichtsstand wird Wien vereinbart.

1. teIlNehMer/IN   Konzipientin     Berufsanwärterin

Name / Vorname / Titel

Aufgabenbereich / Abteilung

Tel. Fax

E-Mail

2. teIlNehMer/IN   Konzipientin     Berufsanwärterin

Name / Vorname / Titel

Aufgabenbereich / Abteilung

Tel. Fax

E-Mail

FIrMA Beschäftigte      bis 100   100–200   über 200

Branche/ Firma 

Straße, Postfach

PLZ, Ort

Datum Unterschrift

Von den Besten lernen.

Individuelle

nach Maß!
Firmentrainings


